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1. Hauptverwaltung;
Archivpflege im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Wiederbestellung des Archivpflegers für den Landkreis Garmisch-Partenkirchen: Mit Schrei-
ben des Staatsarchivs München vom 3. Juni 2025 wurde Herr Anton Jocher zum Archivpfleger
des Landkreises Garmisch-Partenkirchen wiederbestellt.

2. Kommunale Angelegenheiten;
Einwohnerzahlen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zum Stand 31. März
2025 auf Basis Zensus 2022

0918000 Landkreis Garmisch-Parten-
kirchen

Oberbayern

Gemeinde Einwohner

09180113 Bad Bayersoien 1289

09180112 Bad Kohlgrub 2869

09180114 Eschenlohe 1558

09180115 Ettal 669

09180116 Farchant 3557

09180117 Garmisch-Partenkirchen, M 28283

09180118 Grainau 3534

09180119 Großweil 1629

09180122 Krün 2017

09180123 Mittenwald, M 7363

09180124 Murnau a. Staffelsee, M 11984

09180125 Oberammergau 5141

09180126 Oberau 3151

09180127 Ohlstadt 3315

09180128 Riegsee 1246

09180129 Saulgrub 1613

09180131 Schwaigen 608

09180132 Seehausen a. Staffelsee 2438

09180133 Spatzenhausen 738

09180134 Uffing a. Staffelsee 3081

09180135 Unterammergau 1761

09180136 Wallgau 1531

Zusammen 89375

3. Schulverband Uffing a. Staffelsee;
Haushaltsatzung 2025

Haushaltssatzung

des Schulverbandes Uffing-Seehausen a. Staffelsee (Landkreis Garmisch-Partenkirchen)
für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der Art. 9 Abs. 7 u. 9 BaySchFG, Art. 41 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 61 ff der
Gemeindeordnung erlässt der Schulverband folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird im Verwaltungshaushalt in den

Einnahmen und Ausgaben auf je
1.117.251 €

und im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben auf je
100.000 €
festgesetzt.

§ 2
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4
a) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen im Gesamthaushalt nicht gedeckten
Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Schulverbandes

umgelegt werden soll, wird auf 878.251 € festgesetzt (Umlagesoll).
b) Für die Bemessung der Umlage wird die Schülerzahl nach dem Stand vom 01.

Oktober 2024 herangezogen (Bemessungsgrundlage).
c) Die Verbandsschule wurde am 01. Oktober 2024 von insgesamt 186 Schülern (ohne
Gastschüler) besucht. Für die Bemessung der Schulverbandsumlage nach der Schülerzahl

beträgt der Betrag je Schüler im Gesamthaushalt 4.721,78 €.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem

Haushaltsplan wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2025 in Kraft.

Uffing a. Staffelsee, 03.07.2025
Andreas Weiß, Schulverbandsvorsitzender

II.
Der Haushaltsplan liegt eine Woche lang, vom Tage der Bekanntmachung an gerechnet, in
der Gemeinde Uffing a. Staffelsee, Hauptstr. 2, während der allgemeinen Geschäftsstunden
öffentlich auf.

4. Sparkasse Oberland;
Aufgebot einer Sparurkunde

Für die von der Sparkasse Oberland ausgestellten

Sparurkunden Nr. 4155019799, 4154752697, 4154712493, 3211187475

wurde am 01.07.2025 auf Antrag das Aufgebot erlassen.

Der derzeitige Inhaber der Sparurkunden wird aufgefordert, seine Rechte binnen drei
Monaten seit dem Tage des Aufgebotes unter Vorlegung der Sparurkunden bei der
Sparkasse Oberland anzumelden, andernfalls werden die Sparurkunden für kraftlos erklärt.

Schongau 03.07.2025
Sparkasse Oberland

Garmisch-Partenkirchen, 10. Juli 2025 Landratsamt
Anton Speer
Landrat

Nr. 22/2025
Donnerstag,
10. Juli 2025


